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Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität  
für den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) 

 

Anlage B 
zur Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) 

II. Fachspezifische Bestimmungen für die Nebenfächer 

 

Skandinavistik 

 

§ 1 Profil des Studiengangs 

(1) Der Bachelorstudiengang Skandinavistik (Nebenfach) vermittelt grundlegende Kompetenzen für eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit skandinavischen Sprachen und Literaturen. Die Studierenden 
erwerben Kenntnisse in einer festlandskandinavischen Sprache eigener Wahl (Dänisch, Norwegisch oder 
Schwedisch) und erlernen sprach- und literaturwissenschaftliche Methoden sowie Analyse- und Be-
schreibungsverfahren und können diese entweder im Bereich Sprachwissenschaft oder Literaturwissen-
schaft weiter ausbauen. Die erworbenen Schlüsselqualifikationen in der Sprach- und Kommunikations-
kompetenz können in einer späteren beruflichen Tätigkeit in sprach-, kultur- und kommunikationsaffinen 
Bereichen eingesetzt werden. 

(2) Im Nebenfach Skandinavistik sind 39 ECTS-Punkte zu erwerben. 

 

§ 2 Unterrichts- und Prüfungssprache 

(1) Soweit im Vorlesungsverzeichnis nicht anders angekündigt, werden die Lehrveranstaltungen im Ne-
benfach Skandinavistik in deutscher, dänischer, norwegischer oder schwedischer Sprache abgehalten. 

(2) Die jeweils zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen sind nach den Vorgaben des Dozenten/der 
Dozentin beziehungsweise des Prüfers/der Prüferin in deutscher, dänischer, norwegischer oder schwedi-
scher Sprache zu erbringen. Wird eine Lehrveranstaltung nicht in deutscher, dänischer, norwegischer 
oder schwedischer Sprache abgehalten, sind die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen nach den 
Vorgaben des Leiters/der Leiterin der Lehrveranstaltung beziehungsweise des Prüfers/der Prüferin in 
deutscher, dänischer, norwegischer oder schwedischer Sprache oder in derjenigen Sprache zu erbrin-
gen, in der die Lehrveranstaltung durchgeführt wird. 

 

§ 3 Studieninhalte 

(1) Der/Die Studierende wählt eine der drei festlandskandinavischen Sprachen Dänisch, Norwegisch 
oder Schwedisch und absolviert in der gewählten Sprache die beiden folgenden Module: 

Sprachkompetenz Skandinavische Sprache – Grundlagen (10 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Grundkurs Skandinavische Sprache, 
Niveau A2 

Ü P 4 5 1 oder 2 SL 

Fortgeschrittenenkurs I  
Skandinavische Sprache, Niveau B1 

Ü P 4 5 2 oder 3 
SL 
und 

PL: Klausur 

Abkürzungen in den Tabellen: 
Art = Art der Lehrveranstaltung; P = Pflichtveranstaltung; WP = Wahlpflichtveranstaltung; SWS = vorge-
sehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfohlenes Fachsemester; S = Seminar; Ü = Übung; 
V = Vorlesung; PL = Prüfungsleistung; SL = Studienleistung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Fortgeschrittenenkurs I Skandinavische Sprache, Niveau B1 ist die 
erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung Grundkurs Skandinavische Sprache, Niveau A2. 
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Sprachkompetenz Skandinavische Sprache – Vertiefung (5 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Fortgeschrittenenkurs II  
Skandinavische Sprache, Niveau B2 

Ü P 4 5 3 oder 4 

SL 
und 

PL: mündliche 
Präsentation 

Voraussetzung für die Teilnahme am Fortgeschrittenenkurs II Skandinavische Sprache, Niveau B2 ist die 
erfolgreiche Absolvierung des Fortgeschrittenenkurses I Skandinavische Sprache, Niveau B1 im Modul 
Sprachkompetenz Skandinavische Sprache – Grundlagen. 

 

Grundlagen der Literaturwissenschaft (8 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Einführung in die Literaturwissenschaft S P 2 6 1 oder 2 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Übung zu den Arbeitstechniken der 
Literaturwissenschaft 

Ü P 1 2 1 oder 2 SL 

 

Grundlagen der Sprachwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Einführung in die Sprachwissenschaft S P 4 6 1 oder 2 
SL 
und 

PL: Klausur 

 

Vertiefung Literatur- und Sprachwissenschaft (4 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Vorlesung zu einem Thema der  
skandinavischen Literatur 

V P 2 2 3 oder 4 SL 

Vorlesung zu einem Thema der  
Sprachwissenschaft 

V P 2 2 3 oder 4 SL 

 

(2) Nach eigener Wahl ist eines der beiden folgenden Module zu absolvieren: 

Spezialisierung Literaturwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Proseminar zu einem Thema der  
skandinavischen Literatur 

S P 2 6 5 oder 6 

SL 
und 

PL: schriftliche 
Ausarbeitung 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar ist die erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung 
Einführung in die Literaturwissenschaft im Modul Grundlagen der Literaturwissenschaft. 
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Spezialisierung Sprachwissenschaft (6 ECTS-Punkte) 

Lehrveranstaltung Art P/WP SWS 
ECTS-
Punkte 

Semester 
Studienleistung/  
Prüfungsleistung 

Proseminar zu einem Thema der  
Sprachwissenschaft 

S P 2 6 5 oder 6 
SL 
und 

PL: Klausur 

Voraussetzung für die Teilnahme am Proseminar ist die erfolgreiche Absolvierung der Lehrveranstaltung 
Einführung in die Sprachwissenschaft im Modul Grundlagen der Sprachwissenschaft. 

 

§ 4 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn in einer der folgenden beiden Lehrveranstaltungen die 
Prüfungsleistung erbracht wurde: 
– Einführung in die Literaturwissenschaft im Modul Grundlagen der Literaturwissenschaft 
– Einführung in die Sprachwissenschaft im Modul Grundlagen der Sprachwissenschaft 
 

§ 5 Gewichtung der Modulnoten 

Die Modulnoten des Nebenfachs Skandinavistik werden bei der Bildung der Nebenfachnote wie folgt 
gewichtet: 

Sprachkompetenz Skandinavische Sprache – Grundlagen      einfach 
Sprachkompetenz Skandinavische Sprache – Vertiefung      zweifach 
Grundlagen der Literaturwissenschaft          einfach 
Grundlagen der Sprachwissenschaft          einfach 
Spezialisierung Literaturwissenschaft 
oder 
Spezialisierung Sprachwissenschaft          zweifach 

 


